
Handzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe? Wer ist dagegen? 
- Stimmenthaltungen? - Bei mehreren Stimmenthaltungen und 
einer Gegenstimme ist die Überweisung so beschlossen. Danke 
schön.

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Nr. 17:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wahlen zu 
Landtagen in der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 22. Juli 1990 
(Länderwahlgesetz - LWG)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 210 a)

Ich bitte den Vertreter des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform, den Abgeordneten Becker, das Wort zur Be
gründung zu nehmen.

Becker, Berichterstatter des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Verfassung und Verwaltungsreform hat abschließend zur Druck
sache Nr. 210 beraten und legt Ihnen zur Beschlußfassung die 
Drucksache Nr. 210 a vor. In der Drucksache sind gegenüber der 
Vorlage zwei Änderungen eingearbeitet. Im § 1 wurde ergänzt: 

„Wählbar ist jeder Bürger, der die Staatsbürgerschaft der DDR 
bzw. der Bundesrepublik besitzt und am Wahltag das 18. Le
bensjahr vollendet hat.“

Und im §2 Neuaufnahme wurde ergänzt: den erforderlichen 
unentgeltlichen Urlaub. Das hatte ich in der Einbringung schon 
bekundet, daß es zu verstehen sei. Wir hielten es für notwendig, 
das in den Gesetzestext aufzunehmen.

Der Innenausschuß hat dieser Vorlage zugestimmt. Im 
Rechtsausschuß wurde dem Antrag der PDS zur Aufnahme 
einer Passage, eines Satzes 2 in den § 1:

„Wählbar sind auch ausländische Bürger, die seit fünf Jahren 
ihren Hauptwohnsitz in den Ländern auf dem Gebiet der DDR 
haben.“

zugestimmt. Der federführende Ausschuß hat diesem Votum 
nicht zugestimmt und hat mehrheitlich dieses Votum abgelehnt. 
Die Fraktion der PDS hat ihr Minderheitenvotum geltend ge
macht - ich habe es hiermit vorgetragen.

Ich möchte noch einen weiteren Gedanken äußern zum § 1. Da
mit wird der Kandidatenkreis erheblich erweitert. Ich habe den 
Hinweis des Wahlbüros hier noch einmal vorzutragen, daß die 
Wahlordnung § 30 Abs. 2 und § 35 Abs. 2 bei der Bestätigung der 
Kandidaten zu beachten ist. Ich möchte das noch einmal kurz 
vortragen.

Im § 30 Abs. 2 geht es um die Kandidaten lt. Landesliste. Hier 
haben drei Vorstandsmitglieder der entsprechenden Parteien zu 
unterzeichnen, davon der Vorsitzende oder der Stellvertreter. 
Bei den Kreiswahlvorschlägen - § 35 Abs. 2 - haben drei Mitglie
der des Vorstandes zu unterzeichnen, und zwar Vorsitzender 
und Stellvertreter. Ich möchte das noch einmal vortragen, damit 
es bei allen Kandidaten seitens der Landeswahlbüros keine Mög
lichkeit gibt, hier Einsprüche zu erheben, daß alles rechtens ge
laufen ist.

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag entsprechend zuzustim
men.

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Danke schön. Wortmeldungen liegen dem Präsidium nicht vor - 
aber jetzt. Der Änderungsantrag der Fraktion der PDS, bitte.

Dr. Friedrich (PDS):

Jetzt paßt das besser. - Ich möchte nicht den Antrag noch einmal 
wiederholen, sondern den Unterschied zum damaligen Antrag 
am 22.7. 1990, bei dem das Länderwahlgesetz behandelt wurde, 
darlegen.

Damals wurde bekanntlich von uns gefordert eine zweijährige 
Aufenthaltsdauer mit Hauptwohnsitz in der DDR. Wir fordern 
jetzt, daß nur die Ausländer einbezogen werden in das aktive und 
passive Wahlrecht, die eine fünfjährige Aufenthaltsdauer auf 
dem Gebiet der jetzigen DDR nachweisen können.

Wir meinen, daß mit der Änderung des § 10 Abs. 1, die eben vor
getragen wurde und die eine ganz wesentliche und auch sinnfäl
lige Erweiterung des Kandidatenkreises bedeutet, auch das Pro
blem des Ausländerwahlrechtes es verdient, nochmals über
dacht zu werden, und wir erlauben uns deshalb, diesen Abände
rungsantrag im Prinzip mit einem Kompromißcharakter zu stel
len. Wir sind motiviert, diesen Antrag zu stellen, weil wir in Ge
sprächen zur damaligen Abstimmung mit Abgeordneten ver
schiedener Fraktionen im Nachhinein festgestellt haben, daß im 
Prinzip keine absolute Ablehnung des Ausländerwahlrechtes 
besteht, sondern daß in mehreren Fällen lediglich bemängelt 
wurde die vorgeschlagene Aufenthaltsdauer von lediglich zwei 
Jahren mit Hauptwohnsitz auf dem Gebiet der DDR.

Deshalb also bitten wir, daß unser Antrag heute noch einmal 
durchdacht wird, das prinzipielle Problem des Ausländerwa' 
rechtes im neuen Zusammenhang. Wir verweisen darauf, daß es~ 
in der Bundesrepublik Deutschland durchaus Beispiele in Ham
burg und Bremen gibt in den entsprechenden Länderwahlgeset
zen. Natürlich sind das Stadtstaaten, aber wir meinen, daß damit 
dieses Problem geprüft werden sollte.

Schließlich meinen wir, daß es dem neuen Deutschland sehr 
gut zu Gesicht stehen würde, wenn im Sinne des europäischen 
Integrationsprozesses zumindest in den östlichen fünf Ländern 
ein positives Beispiel dafür geschaffen würde, daß ausländische 
Bürger gleichberechtigt in das Leben und Arbeiten und natür
lich auch Mitregieren einbezogen werden. - Danke.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Danke schön. Meine Damen und Herren, wer für diesen An
trag der PDS-Fraktion ist,...

Der Abgeordnete Kamm hat einen Geschäftsordnungsantrag.

Dr. Kamm (CDU/DA):

Herr Präsident! Gestatten Sie eine Anfrage? Es geht immer 
noch um die Drucksache Nr. 210 a. Ich möchte doch darum bitten, 
eine Abänderung vorzunehmen, im Auftrag der CDU/DA-Frak- 
tion. Es geht um den § 1, der hier vorgeschlagen ist; in der Neu
fassung des § 10 Abs. 1 soll es heißen: „Wählbar ist jeder Bürger, 
der die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Re
publik ...“ Ich möchte den Antrag einbringen, daß wir diesen 
Text verändern. Ist das gestattet?

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall: Ich würde bitten, 
daß Sie dies formulieren, aber dann schriftlich hier oben vorle

gen.)

Ich würde es erst einmal vorlesen wollen. Wir schlagen vor: 
„Wählbar ist jeder Staatsbürger der Deutschen Demokratischen 
Republik bzw. der Bundesrepublik Deutschland, der folglich 
deutscher Staatsbürger ist und am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet hat.“

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich bitte darum, daß uns das schriftlich vorliegt im Präsidium, 
damit ich darüber abstimmen lassen kann. Es gibt eine Anfrage 
hierzu?
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